
 

 
Beschwerde gegen 3. Piste abgelehnt: Flughafen Wien begrüßt 
Entscheidung des VfGH  
 
Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat die Beschwerde von Projektgegnern gegen die 
Genehmigung der 3. Piste durch das Bundesverwaltungsgericht abgelehnt. Als Begründung 
wird in der Entscheidung festgehalten, dass die Behandlung dieser Beschwerde keine 
hinreichende Aussicht auf Erfolg hat und davon auch keine spezifisch 
verfassungsrechtlichen Fragen berührt werden.  
 
Die Flughafen Wien AG begrüßt diese Entscheidung und sieht darin eine Bestätigung seiner 
rechtlichen Argumentation, wonach die Luftverkehr-Immissionsschutzverordnung (LuLärmIV) 
in der Projektgenehmigung rechtmäßig angewendet wurde. Für den Flughafen Wien stellt die 
Ablehnung dieser Beschwerde durch den VfGH einen nächsten Teilerfolg im inzwischen 
elfjährigen Genehmigungsverfahren für die 3. Piste dar. Nun hat in dieser Frage noch der 
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) zu entscheiden. 
 
 
 
 
Rückfragehinweis: 
Pressestelle Flughafen Wien AG  
Peter Kleemann, Unternehmenssprecher 
Tel.: (+43-1-) 7007-23000 
E-Mail: p.kleemann@viennaairport.com 
Website: www.viennaairport.com 
       www.facebook.com/flughafenwien          PeterKleemannVIE 
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